
 
 
 
 
 
 

Stipendienreglement der Schule Talentia Zug 
 
Zweck 
Die Schule Talentia Zug führt ein spezielles Stipendienkonto, um hochbegabten Kindern aus 
dem Kanton Zug und den angrenzenden Kantonen, unabhängig von der finanziellen Situation 
der Eltern, den Besuch der Schule Talentia zu ermöglichen. 
 
Das Stipendienkonto wird durch freiwillige Zuwendungen von Dritten finanziert, somit sind die 
Mittel des Stipendienkontos begrenzt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Ausbildungs-
beitrag und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Entscheidungsbefugnis 
Über die Zuteilung von Ausbildungsbeiträgen entscheidet ein Ausschuss des Vorstandes, dem 
die Präsidentin/der Präsident und der Schulleiter/die Schulleiterin von Amtes wegen ange-
hören. 
 
Der Ausschuss befindet zweimal jährlich (Juni und Dezember) über die Verteilung von 
Stipendienbeiträgen. Die vollständigen Gesuche sind jeweils bis 31. Mai bzw. 30. November 
einzureichen.  
 
Beiträge 
In der Regel betragen die Beiträge einen Teil des vollen Schulgeldes. Der Betrag wird der Schul-
geldrechnung gutgeschrieben.  Bei Austritt während des Schuljahres wird eine Rückforderung 
pro rata verlangt bzw. ein Guthaben pro rata verrechnet. 
 
Ein Beitrag  muss jährlich neu beantragt werden. Es besteht kein Anspruch auf wiederholte 
Beiträge. 
 
Voraussetzungen 
Die Kinder müssen die Aufnahmebedingungen der Schule Talentia erfüllen. 
 
Um eine gerechte Verteilung der Gelder zu gewährleisten, muss der Ausschuss ein umfassendes 
Bild über die finanzielle Situation des Kindes und dessen Familie gewinnen. Die Gesuchsunter-
lagen sind daher vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen.  Mit dem Antrag auf einen Bei-
trag ist eine Kopie der behördlichen Bestätigung über die Einkommens- und Vermögens-
situation der Eltern einzureichen (Steuerveranlagungsverfügung und Steuererklärung). 
 
Als Richtlinie gilt, dass das Bruttoeinkommen CHF 72’000 nicht überschreiten darf  (Familie 
oder Inhaber der elterlichen Sorge). Für  jedes weitere Kind werden CHF 12’000 angerechnet. 
Das Vermögen wird angemessen berücksichtigt. 
 
 
Zug, 28. April 2008 

  


